
 

Allgemeine Ausschreibung für den  Rheinland-Pfalz-Pokal 

Damen und Herren 2023/2024 

 

 
A) Die Pokalrunde hat zum Ziel, den Rheinland-Pfalz-Pokalsieger bei den Damen und Herren 

auszuspielen. Für die 1. Runde des DBBL-Pokal wird vom BVRP-Vizepräsident II jeweils die im 

Rheinland-Pfalz-Pokal bestplatzierte Mannschaft (Pokalsieger) der Vorsaison gemeldet. 

 
B) Allgemeine Bestimmungen 

 
1) Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich alle Vereine des BVRP mit je einer 

Damenmannschaft (außer Bundesligamannschaft) und Herrenmannschaft (außer 

Bundesligamannschaft). 

Die Teilnahme ist für alle BVRP Vereine der Oberliga RPS (D+H) sowie den 
Regionalligen (1.RLSW + RLSW/N  D+ H) verpflichtend. 
 
Spieler/innen, die in der laufenden Saison in einer Bundesligamannschaft Herren bzw. 
Damen (dies gilt nicht für die Jugendbundesligen und für Spieler mit einer 
Sonderteilnahmeberechtigung in einer BL-Mannschaft sowie BL-Aushilfsspieler des 
Jahrgang U23 und jünger ) eingesetzt wurden, sind im BVRP Pokal nicht spielberechtigt. 
Spieler mit Sonderteilnahmeberechtigung (STB) sind nur im Stammverein 
teilnahmeberechtigt, wenn beide BVRP-Vereine an der Pokalspielrunde teilnehmen. 
 

2) Die drei Bezirksverbände des BVRP haben die Möglichkeit dem BVRP-Vizepräsident II 

sowie dem BVRP-Pokalspielleiter bis zum 20. September 2023   Mannschaften zu 

melden.  

 
3) Die Mannschaften, die durch Meldung über den BVRP-Vereinsmeldebogen (VMB) oder 

von den Bezirken (Rheinland und Rheinhessen/Pfalz) gemeldet werden, sowie die 

verpflichtend teilnehmenden Oberliga- und  Regionalligamannschaften nehmen an der 

1.BVRP-Pokalrunde (32 Herren- und 16 Damenmannschaften) teil. 

 
4) In der 1. BVRP-Pokalrunde werden die Spielpaarungen nach Region Nord (Rheinland) und 

Süd (Rheinhessen/Pfalz) ausgelost. 

Ab der 2. BVRP-Pokalrunde werden die Spielpaarungen im gesamten Verbandsgebiet 
ausgelost. 

 
 
 
C) Durchführungsbestimmungen 

 
5) Die Strafe bei Rückzug / Nichtantreten einer gemeldeten Mannschaft wird festgelegt auf 

300,- € (dreihundert) bei einem Turnier (Spalding BVRP Top Four) bzw. 90,- € (neunzig) 

bei einem Einzelspiel. Spielabsagen bei Einzelspielen innerhalb von 48 Std. vor Spielbeginn 

werden mit einer Strafe von 200,- € (zweihundert) belegt. 

 
 



6) Die Spielpaarungen werden durch den jeweils zuständigen Sportwart bzw. den 

Pokalspielleiter ausgelost. Der Sportwart entscheidet über die Form der Auslosung. 

 
7) Verliert eine Mannschaft, scheidet sie aus dem Pokalwettbewerb aus. 

 
8) Die spielklassenniedrigere Mannschaft hat immer Heimrecht. Spielen die ausgelosten 

Spielpartner in gleichrangigen Spielklassen, hat die zuerst gezogene Mannschaft 

Heimrecht. Beim BVRP Top Four hat ebenfalls die zuerst gezogene Mannschaft 

Heimrecht. 

 
9) Für die Durchführung der Pokalspiele gelten die gelten die amtlichen Spielregeln der FIBA, 

DBB-SO die BVRP-SO, die vorliegende Ausschreibung und ggf. ergänzende 

Bestimmungen 

 
10) Als Spielball können alle vom DBB zugelassenen Bälle verwendet werden. Im weiblichen 

Bereich der Spielball Größe 6. Die Spielbälle müssen das offizielle Prüfsiegel des DBB 

tragen.  

 
11) Die Sportwarte der Bezirke sind für die Qualifikationsrunde in ihrem Bezirk allein 

zuständig und erstellen die notwendigen Ausschreibungen. 

 
12) Die durch ein Pokalspiel entstehenden Kosten trägt der Heimverein. Die Gastvereine haben 

die Fahrt- und evtl. Unterbringungskosten selbst zu tragen. Die Einnahmen verbleiben beim 

Heimverein. 

 
13) Der Pokalsieger wird bei den Damen und Herren in einem  BVRP Top Four Turnier 

ausgespielt. Die Richtlinien zur Ausrichtung des BVRP Top Four Turnier werden gesondert 

veröffentlicht. 

 
14) Der Spielleiter und der BVRP-Vizepräsident II sind berechtigt, Ergänzungen und 

Änderungen zu dieser Ausschreibung zu erlassen. 

 
D) Pokaltermine des BVRP 

28./29.10.2023     1. Runde Damen und Herren (Nord und Süd) 
 
06./07.01.2024      2. Runde Herren   
 
10./11.02.2024     2. Runde Damen und 3. Runde Herren 
 

06./07.04.2024  BVRP Top Four 
 
 
 

BVRP-Vizepräsident  II     21.7.2023 

 

Johann Ammon 


